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Beispielgrundriss
Gartenstraße 15  

Wohnung 101 Gartenstraße 15  EG rechts 60,90 m²

Wohnung 202 Gartenstraße 14 EG links 60,90 m²

Wohnung 1601 Am Upstall 5 EG rechts 60,90 m²

Wohnung 1605 Am Upstall  5 1. OG rechts 60,90 m²
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Beispielgrundriss
Gartenstraße 14

Wohnung 201 Gartenstraße 14 EG rechts 60.90 m²

Wohnung 209 Gartenstraße 14 2. OG rechts 60,90 m² 

Wohnung 102 Gartenstraße 15 EG links 60.90 m²

Wohnung 504 Gartenstraße 11 EG rechts 60.90 m²

Wohnung 1201 Gartenstraße 8 EG rechts 60.90 m²

Wohnung 1202 Gartenstraße 8 EG links 60.90 m²

Wohnung 1206 Gartenstraße 8 1. OG links 60.90 m²

Wohnung 1210 Gartenstraße 8 2. OG links 60.90 m²

Wohnung 205 Gartenstraße 14 1. OG rechts 60.90 m²

Wohnung 1505 Am Upstall 3 1. OG rechts 60.90 m²

Wohnung 1501 Am Upstall 3 EG rechts 60.90 m²

Wohnung 1602 Am Upstall 5 EG links 60.90 m²
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Beispielgrundriss
Gartenstraße 13

Wohnung 302 Gartenstraße 13  EG links 59.00 m²

Wohnung 305 Gartenstraße 13 1. OG links 59.00 m²

Wohnung 308 Gartenstraße 13 2. OG links 59.00 m²

Wohnung      1402 Am Upstall 1 EG links 59.00 m²

Wohnung 1405 Am Upstall 1 1. OG links 59.00 m²

Wohnung 1408 Am Upstall 1 2. OG links 59.00 m²

Wohnung 1411  Am Upstall 1 3. OG links 59.00 m²
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Beispielgrundriss
Gartenstraße 13

Wohnung 304 Gartenstraße 13  1. OG rechts 72.30 m²

Wohnung 403 Gartenstraße 12 EG links 72.30 m²
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Beispielgrundriss
Gartenstraße 12

Wohnung 404 Gartenstraße 12 EG mitte 53,80 m²
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Beispielgrundriss
Gartenstraße 10

Wohnung 604 Gartenstraße 10  EG rechts 45.60 m²

Wohnung 804 Gartenstraße 16 EG rechts 45.60 m²

Wohnung 902 Gartenstraße 19 EG links 45.60 m²

Wohnung 1002 Gartenstraße 18 EG links 45.60 m²
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Beispielgrundriss
Gartenstraße 10

Wohnung 601 Gartenstraße 10  EG links 57.30 m²

Wohnung 605 Gartenstraße 10 1. OG links 57.30 m²

Wohnung 609 Gartenstraße 10 2. OG links 57.30 m²

Wohnung 613 Gartenstraße 10 3. OG links 57.30 m²

Wohnung      701 Gartenstraße 17 EG links 57.30 m²

Wohnung 705 Gartenstraße 17 1. OG links 57.30 m²

Wohnung 709 Gartenstraße 17 2. OG links 57.30 m²

Wohnung 801 Gartenstraße 16 EG links 57.30 m²

Wohnung 1001 Gartenstraße 18 EG rechts 57.30 m²

Wohnung 1005 Gartenstraße 18 1. OG rechts 57.30 m²
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Beispielgrundriss
Gartenstraße 10

Wohnung 617 Gartenstraße 10  4. OG links 94.00 m²

Wohnung 714 Gartenstraße 17 3. OG rechts 94.00 m²
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Beispielgrundriss
Gartenstraße 9

Wohnung 906 Gartenstraße 19 1. OG links 57.10 m²

Wohnung 1106 Gartenstraße 9 1. OG links 57.10 m²

Wohnung 1110 Gartenstraße 9 2. OG links 57.10 m²
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Beispielgrundriss
Gartenstraße 18

Wohnung 1007 Gartenstraße 18 1. OG mitte 49,50 m²



33

Das Objekt

Beispielgrundriss
Gartenstraße 7

Wohnung 1316 Gartenstraße 7 3. OG links 41.60 m²
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Beispielgrundriss
Gartenstraße 7

Wohnung 1303 Gartenstraße 7 EG rechts 72.30 m²

Wohnung 1307 Gartenstraße 7 1. OG rechts 72.30 m²

Wohnung 1401 Am Upstall 1 EG rechts 72.30 m²



Beispielgrundriss
Am Upstall 1

Wohnung 1403 Am Upstall 1 EG mitte 50.50 m²
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Gartenstraße 15 1 101 EG re 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 23

102 EG li 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24

Gartenstraße 14 2 201 EG re 2 B 60,90 94.395,00 12.000,00 2 322,77 106.395,00 24

202 EG li 2 B 60,90 94.395,00 12.000,00 2 322,77 106.395,00 23

205 1.OG re 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24

209 2.OG re 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24

Gartenstraße 13 3 302 EG li 2 B 59,00 91.450,00 6.000,00 1 312,70 97.450,00 25

304 1.OG re 3 B 72,30 112.065,00 12.000,00 2 383,19 124.065,00 26

305 1.OG li 2 B 59,00 91.450,00 6.000,00 1 312,70 97.450,00 25

308 2.OG li 2 B 59,00 91.450,00 6.000,00 1 312,70 97.450,00 25

Gartenstraße 12 4 403 EG li 3 B 72,30 112.065,00 12.000,00 2 383,19 124.065,00 26

404 EG mi 2 B 53,80 83.390,00 60.000,00 1 285,14 143.390,00 27

Gartenstraße 11 5 504 EG re 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24

Gartenstraße 10 6 601 EG li 2 B 57,30 88.815,00 6.000,00 1 303,69 94.815,00 29

604 EG re 1,5 B 45,60 70.680,00 6.000,00 1 241,68 76.680,00 28

605 1.OG li 2 B 57,30 88.815,00 6.000,00 1 303,69 94.815,00 29

609 2.OG li 2 B 57,30 88.815,00 6.000,00 1 303,69 94.815,00 29

613 3.OG li 2 B 57,30 88.815,00 6.000,00 1 303,69 94.815,00 29

617 4.OG li 4 L 94,00 145.700,00 12.000,00 2 498,20 157.700,00 30

Gartenstraße 17 7 701 EG li 2 B 57,30 88.815,00 6.000,00 1 303,69 94.815,00 29

705 1.OG li 2 B 57,30 88.815,00 6.000,00 1 303,69 94.815,00 29

709 2.OG li 2 B 57,30 88.815,00 6.000,00 1 303,69 94.815,00 29

714 3.OG re 4 L 94,00 145.700,00 12.000,00 2 498,20 157.700,00 30

Gartenstraße 16 8 801 EG li 2 B 57,30 88.815,00 6.000,00 1 303,69 94.815,00 29

804 EG re 1,5 B 45,60 70.680,00 6.000,00 1 241,68 76.680,00 28

Gartenstraße 19 9 902 EG li 1,5 B 45,60 70.680,00 6.000,00 1 241,68 76.680,00 28

906 1.OG li 2 B 57,10 88.505,00 6.000,00 1 302,63 94.505,00 31

Gartenstraße 18 10 1001 EG re 2 B 57,30 88.815,00 6.000,00 1 303,69 94.815,00 29

1002 EG li 1,5 B 45,60 70.680,00 6.000,00 1 241,68 76.680,00 28

 1005 1.OG re 2 B 57,30 88.815,00 6.000,00 1 303,69 94.815,00 29

1007 1.OG mi 2 B 49,50 76.725,00 6.000,00 1 262,35 82.725,00 32 

Gartenstraße 9 11 1106 1.OG li 2 B 57,10 88.505,00 6.000,00 1 302,63 94.505,00 31

1110 2.OG li. 2 B 57,10 88.505,00 6.000,00 1 302,63 94.505,00 31

Gartenstraße 8 12 1201 EG re 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24
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1202 EG li 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24

1206 1.OG li 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24

1210 2.OG li 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24

Gartenstraße 7 13 1303 EG re 3 B 72,30 112.065,00 12.000,00 2 383,19 124.065,00 34

1307 1.OG re 3 B 72,30 112.065,00 12.000,00 2 383,19 124.065,00 34

1316 3.OG li 1 B 41,60 64.480,00 6.000,00 1 220,48 70.480,00 33

Am Upstall 1 14 1401 EG re 3 B 72,30 112.065,00 12.000,00 2 383,19 124.065,00 34

1402 EG li 2 B 59,00 91.450,00 6.000,00 1 312,70 97.450,00 25

1403 EG mi 2 B 50,50 78.275,00 6.000,00 1 267,65 84.275,00 35

1405 1.OG li 2 B 59,00 91.450,00 6.000,00 1 312,70 97.450,00 25

1408 2.OG li 2 B 59,00 91.450,00 6.000,00 1 312,70 97.450,00 25

1411 3.OG li 2 B 59,00 91.450,00 6.000,00 1 312,70 97.450,00 25

Am Upstall 3 15 1501 EG re 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24

1505 1.OG re 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24

Am Upstall 5 16 1601 EG re 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 23

1602 EG li 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 24

1605 1.OG re 2 B 60,90 94.395,00 6.000,00 1 322,77 100.395,00 23
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1.1   Gründung

Fundamente aus Beton bzw. Stahl-
beton. 

1.2    Außenwände

Kellerwände aus Beton, Stahlbeton 
bzw. Kalksandstein 30 cm stark, au-
ßenseitig mit 6 cm Wärmedämmung.

1.21  Wohngeschosse

Hochlochziegel 1,2 bis 1,4; 30 cm 
stark, außenseitig mit 6 cm Wärme-
dämmung.
 
1.22  Fensterbrüstungen

Ziegelmauerwerk 17,5 cm stark, in-
nenseitig mit 3,5 cm Isolier-Verbund-
platte.

1.23  Hobbyräume

Wie Kellerwände.

1.24  Tiefgarage

Stahlbeton 30 cm stark oder als Fer-
tigteile.

1.3    Innenwände

1.30  Kellerwände

Ziegelmauerwerk 11,5 cm bzw. 24 
cm stark. 

1.31  Geschosswände

Ziegelmauerwerk 24 cm bzw. 11,5 
cm stark.  

1.32  Wohnungstrennwände 

Und an Treppenhäuser angrenzende  
Wonungswände. Mauerziegel 2,0; 
24 cm stark

1.33  Schachtabmauerungen 

Mauerziegel 1,4; 11,5 cm stark, im 
Dachgeschoss entwurfsabhängig 
teilweise als Gipskartonkonstruktion.

1.4    Geschossdecken 

1.40  Stahlbetonmassivdecken 

Ca. 16-22 cm stark, entsprechend 
den statischen Erfordernissen.

1.41  Kellerdecke

Stahlbetonmassivdecke nach Sta-
tik mit 6 cm Faserdämmstoff unter 
schwimmendem Estrich

1.5    Balkone/Dachterrassen

1.50  Balkonlaufplatten 

Als Betonfertigteile, Balkongeländer 
in Metallkonstruktion.

1.51  Terrassenbelag 

Aus Betonwerksteinplatten Entwässe-
rung der Dachterrassen über Terras-
senabläufe.

1.6    Treppen  

1.60  Geschosstreppen

Treppenlauf aus Beton, Tritt- und 
Setzstufe mit Naturstein belegt. Trep-
pengeländer als Metallkonstruktion 
mit Holzhandlauf. 

1.61  Treppen zu den  
	  Hobbyräumen 

Treppenlauf aus Beton, Trittstufen 
mit Holz belegt, Handläufe in Holz-/
Metallkonstruktion.

1.7    Dach

1.70  Gebogene Dächer und
         Flachdächer 

Decke in Stahlbeton, gebogene Dä-
cher mit Außenentwässerung über 
Dachrinnen und Fallrohre; Flachdä-
cher mit innenliegender Entwässe-
rung, obenliegende Faserstoffdäm-
mung, 14 cm stark; Flachdächer mit 
Kiesdeckung; Dacheindeckung der 
gebogenen Flächen mit Aluminium-
stemdach.

1.8    Balkontrennwände

1.80  Freistehende 
         Balkontrennwände 

Lichtdurchlässig, rückseitig befestigt.

2.1    Ausbau

2.10  Fenster, Fensterelemente 

Holzfenster mit Dreh-Kippbeschlag, 
zum Teil Drehbeschlag, Balkontüren 
mit Drehbeschlag, 2-Scheiben-Iso-
lierverglasung. Terrassengeschosse 
umlaufend verglast. Geschlossene 
Elemente in Wandstärke im Wandan-
schlussbereich oder bei statisch oder 
technisch notwendigen Wandschot-
ten. Fensterbänke innen Naturstein, 
(nur im Bereich gemauerter Fenster-
brüstungen) oder integrierte Arbeits-
platte in den Küchen.

2.11  Treppenhausfenster

Durchgehendes Fensterband in Holz 
mit 2-Scheiben-Isolierverglasung, 
je Geschoss ein Lüftungsflügel mit 
Dreh-Kippbeschlägen.

2.12  Kellerfenster

Einfachverglaste Stahlkellerfenster 
mit Gitter und Lüftungsflügel.
 
2.13  Fenster 

Erhalten im EG Rolläden aus Holz 
oder Aluminium.

2.14  Hobbyräume 

Erhalten Fenster in Größe und Aus-
stattung ähnlich der Wohngeschosse. 

2.2    Türen

2.20   Hauseingangstüren

In Holz weiß oder farbig lackiert mit 
Glasfüllungen.

2.21  Wohnungseingangstüren

Vollspantüren weiß beschichtet mit 
Spion und Zylinderschloss, Stahlum-

Baubeschreibung 
Gartenstraße 9-13/ Am Upstall 1-5

 Rohbau
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fassungszargen gestrichen, Drücker-
garnituren in Edelstahl matt (Sicher-
heitsgarnitur).

2.22  Zimmertüren

Holztüren beschichtet, Holzumfas-
sungszargen, Türblätter teilweise mit 
Glasausschnitt, Drückergarnituren in 
Aluminium matt.

2.23  Kellertüren

Stahlblechtüren mit Anstrich, Drücker- 
garnituren „Nylon“. 

2.24  Tiefgaragentor 

Als Sektionaltor.

2.30   Putz- und Malerarbeiten 
2.30   Außenwände

Auf 6 cm Faserdämmstoff mehrla-
giger mineralischer Außenputz, mit 
Mineralfarbe gestrichen.

2.31   Innenwände

Einlagiger Kalk-Gipsputz mit Silika-
tanstrich; in den Bädern/WCs Kalk-
Zementputz, Wände gefliest.

2.32   Treppenhauswände 

Silikatanstrich Kellerwände weiß ge-
strichen. Fenster und Fenstertürele-
mente weiß oder farbig lackiert. 

2.33   Kellerwände

Weiß gestrichen.
 
2.34  Fenster und  
         Fenstertürelemente 

Weiß oder farbig lackiert.

2.4     Bodenbeläge

Alle Oberböden der Wohnungen, 
einschließlich der Hobbyräume, 
werden auf schwimmendem Estrich 
verlegt; Wärme- und Trittschalldäm-
mung entsprechend den einschlägi-
gen Vorschriften.

2.40   Sämtliche Räume

Einschließlich der Hobbyräume, mit 
Ausnahme der Küchen, Bäder und 
WCs, entsprechend den einschlägi-
gen Vorschriften. Erhalten getufteten 
Veloursteppichboden mit Sockelleis-
ten. Küchen, Bäder und WCs erhal-
ten keramische Bodenfliesen. Alle 
Oberböden der Wohnungen, ein-
schließlich der Hobbyräume, werden 
auf schwimmendem Estrich verlegt; 
Wärme- und Trittschalldämmung. 

2.41   Hauseingangsflure und 
          Geschossflure

Erhalten Natursteinbelag.

2.42   Sämtliche Kellerräume

(ausgenommen die Hobbyräume) 
Erhalten Zementverbundestrich.

2.43   Fahrrad- und 
          Kinderwagenraum 

Sowie Heizraum und Kellerflure er-
halten Verbundestrich, mit Zement-
farbe gestrichen.

2.5     Fliesen 

2.50   Wandfliesen 

Keramikfliesen. 

2.51   Küchen

Im Bereich der bauseits vorgesehe-
nen Kücheneinrichtungen wird ca. 
60 cm über der Küchenkombination 
gefliest. 
 
2.52   Bäder/WC

Alle Wände werden raumhoch ge-
fliest. 

2.6     Schließanlage

2.60   Gleichschließende Zylinder-  
          schlösser 

Für Wohnungen und Hauseingangs-
türen sowie für Keller- und Gemein-
schaftsräume.

2.7     Aufzug 

5-Personen-Aufzug, vollautomatisch 
öffnende und schließende Türen, 
energiesparender Antrieb. 
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Rechtliche 
Konzeption

Das hier angebotene Immobilien-
investment ist mit dem Abschluss 
mehrerer Verträge verbunden. Bei 
den Verträgen handelt es sich zu-
nächst um einen notariell beurkun-
deten Kaufvertrag. Ferner ist der 
Erwerber als künftiges Mitglied der 
jeweiligen Wohnungseigentümerge-
meinschaft an einen bereits abge-
schlossenen Vertrag mit Deinhart Im-
mobilien GmbH als Verwalter nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) gebunden. Daneben tritt der 
Erwerber einer Mietpool-Gesellschaft 
bei, wobei der Beitritt mit dem ob-
ligatorischen Abschluss eines Son-
dereigentumsverwaltungsvertrages 
mit der Deinhart Immobilien GmbH 
verbunden ist. Der Verkäufer hat 
mit der Mietpool-Gesellschaft einen 
Vertrag über eine Mietgarantie und 
einen Beitrag zur Vermietung abge-
schlossen. Die wesentlichen Inhalte 
der Verträge werden im Folgenden 
kurz erläutert. Die vollständigen Ver-
träge werden dem Interessenten auf 
Wusch ausreichende Zeit vor dem 
Erwerb überlassen.

       I. Kaufvertrag

Der Investor schließt mit dem Ver-
käufer, der Gartenstadt-Gesellschaft 
Hellerau AG gegr. 1908, Karl-Tauch-
nitz-Straße 2, 04107 Leipzig, einen 
notariellen Kaufvertrag über eine Ei-
gentumswohnung ab. 

a) Grundstück 

Der Verkäufer wird Eigentümer von 
51 Wohnungen auf den Grundstü-
cken Gartenstraße 7-19, 8-18, Am 
Upstall 1-5 in 14476 Potsdam. Die 
Grundstücke wurden zur Bildung 
von Wohnungseigentum entspre-
chend der Teilungserklärung aufge-
teilt. Ferner erwirbt der Verkäufer 
Sondereigentum an Tiefgaragenstell-
plätzen.

b) Teilung nach dem Wohnungs-  
     eigentumsgesetz (WEG) und  
     Kaufgegenstand

Die Grundstücke wurden in Mitei-
gentumsanteile in der Weise geteilt, 
dass mit jedem Anteil das Sonderei-
gentum an einer bestimmten Woh-
nung in einem auf den Grundstücken 
errichteten Gebäude verbunden ist. 
Ferner wurde Teileigentum an Gara-
genstellplätzen gebildet. Der Kauf-
vertrag hat demnach den Kauf einer 
Sondereigentumseinheit nebst  Mit-
eigentumsanteil zum Gegenstand. 

c) Kaufpreis und Fälligkeit

Die Immobilie wird zum Festpreis 
verkauft. Im Kaufpreis enthalten 

sind die Kosten der Projektierung, 
des Marketings und des Vertriebes. 
Hierzu zählt insbesondere auch die 
Innenprovision, die der Verkäufer an 
den Kapitalanlagenvertrieb bezahlt 
und die ggf. über dem Niveau der 
gewöhnlichen Maklercourtage lie-
gen kann. Die Höhe kann je nach 
Wohnung, Vertriebspartner und Ver-
triebsstand des Gesamtprojektes un-
terschiedlich sein und bei Interesse 
bei der Verkäuferin erfragt werden. 
Im Kaufpreis nicht enthalten sind die 
Notar- und Grundbuchgebühren, 
die notwendigen Kosten des Ver-
tragsvollzuges, die vom Erwerber un-
ter Umständen an den Vermittler zu 
zahlende Außenprovision, die Kosten 
von Rangrücktrittserklärungen für 
Finanzierungsrechte des Käufers, die 
Beiträge zur Feuerversicherung ab 
Deckungszusage, die Grunderwerb-
steuer sowie die Grundsteuer, Ge-
bühren und Beiträge nach Übergang 
von Lasten und Gefahren. Insbeson-
dere hat der Käufer die Notarkosten, 
die Kosten der Grundschuldbestel-
lung sowie die Grunderwerbsteuer 
zu übernehmen, was im Allgemei-
nen ca. 5,5% des Kaufpreises (3,5% 
Grunderwerbsteuer, ca. 2,0 % Notar, 
Gerichtskosten, Kosten Finanzie-
rungsgrundschuld) ausmacht. Bei 
der Kalkulation sind auch die Zwi-
schenfinanzierungskosten sowie Be-
reitstellungszinsen für die Zeit von 
der Darlehenserteilung bis hin zur 
ersten Mieteinnahme einzukalkulie-
ren. Die Finanzierung ist ausschließ-
lich Sache des Erwerbers. 

Der gesamte Kaufpreis ist zur Zah-
lung fällig innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Mitteilung 
des amtierenden Notars beim Käufer 
bzw. ab dem Datum der Hinterle-
gung beim zuständigen Zustellungs-
postamt, dass folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind:

-  die rangrichtige Auflassungsvor-
merkung zu Gunsten des Käufers 
im Grundbuch eingetragen ist,

- die zu diesem Vertrag etwa erfor-
derlichen rechtsgeschäftlichen 
und behördlichen Genehmigun-
gen, Bescheinigungen und die 
Verwalterzustimmung vorliegen, 
ausgenommen die grunderwerb-
steuerliche Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung,

- dem Notar die erforderlichen Las-
tenfreistellungsunterlagen, für alle 
vor oder mit der Vormerkung ein-
getragenen Belastungen vorliegen, 
die der Käufer nicht zu überneh-
men hat. Diese müssen in grund-
buchmäßiger Form bedingungslos 
oder nur unter solchen Zahlungs-
auflagen erteilt sein, die aus dem 
Kaufpreis erfüllbar sind. 

Da die Kaufpreisansprüche an die 
zwischenfinanzierende Bank ab-
getreten sind, kann der Kaufpreis 
nur an diese mit schuldbefreiender 
Wirkung gezahlt werden. Zahlt der 
Käufer bei Fälligkeit nicht, kommt er 
ohne Mahnung in Verzug.

d) Vollstreckungsunterwerfung

Wegen des Kaufpreises nebst Ver-
zugszinsen unterwirft sich der Käufer 
gegenüber dem Verkäufer der sofor-
tigen Zwangsvollstreckung aus der 
Vertragsurkunde in sein gesamtes 
Vermögen und ermächtigt den be-
urkundenden Notar, dem Verkäufer 
jederzeit eine vollstreckbare Ausferti-
gung dieser Urkunde zu erteilen.

e) Grundstücksbelastungen zur      
     Kaufpreisfinanzierung

Der Verkäufer erteilt dem Käufer die 
Vollmacht, die zur Sicherung der 
vom Käufer aufgenommenen Darle-
hen erforderlichen Grundschulden 
dergestalt zu bestellen (Belastungs-
vollmacht), dass diese nur gilt, wenn 
in der Grundschuldbestellungsur-
kunde die im Kaufvertrag festgehal-
tenen Sicherungsvereinbarungen 
wiedergegeben werden. Zur Siche-
rung der Kaufpreiszahlung ist die Be-
lastungsvollmacht mit Bedingungen 
und Auflagen verbunden, die den 
Zweck haben, dass Auszahlungen 
der finanzierenden Bank ausschließ-
lich die Kaufpreisschuld tilgen. Der 
Verkäufer übernimmt im Zusammen-
hang mit der Grundschuldbestel-
lung zur Kaufpreisfinanzierung keine 
persönliche Haftung noch trägt er 
damit verbundene Kosten. Im Üb-
rigen ist die Kaufpreisfinanzierung 
ausschließlich Sache des Erwerbers 
und ist keine Voraussetzung für die 
Kaufpreisfälligkeit. Es obliegt dem 
Käufer dafür Sorge zu tragen, dass 
die Auszahlungsvoraussetzungen für 
seine Finanzierung bis zur Kaufpreis-
fälligkeit gegeben sind. 

f) Übergang des Vertragsbesitzes   
    sowie der Rechte und Pflichten

Die Übergabe des Kaufgegenstandes 
erfolgt am nächsten Monatsersten, 
der auf den Eingang des vollstän-
digen Kaufpreises beim Verkäufer 
folgt. Am Tag der Besitzübergabe 
gehen auch die Nutzen und Lasten 
sowie die Gefahr des plötzlichen Un-
tergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung des Kaufgegenstands 
auf den Käufer über.

Die Wohnungen und Garagenstell-
plätze sind teilweise ungekündigt 
vermietet. Mit dem Tag des Besitz-
übergangs (Stichtag) tritt der Ver-
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käufer alle Rechte aus dem jeweils 
bestehenden Mietvertrag an den 
Käufer ab und wird hinsichtlich der 
Pflichten von ihm freigestellt. Ab 
dem Stichtag ist der Käufer umfas-
send – auch zu Kündigungen und 
Mieterhöhungsverlangen – ermäch-
tigt und bevollmächtigt, jedoch auf 
eigene Kosten und eigenes Risiko. 
Vertragsänderungen und Vorausver-
fügungen über den Mietzins bedür-
fen ab diesem Zeitpunkt der Zustim-
mung des Käufers.

Der Verkäufer garantiert, dass die 
derzeit vorhandene öffentlich-recht-
liche Erschließung des Gemein-
schaftseigentums gemäß Baugesetz-
buch und Kommunalabgabengesetz 
mit Straßenausbau und Entwässe-
rung endabgerechnet und bezahlt 
ist. Gleiches gilt für die Anbindung 
an die öffentliche Wasservorsorgung.

Der Käufer tritt hinsichtlich des Ver-
tragsbesitzes in alle am Tage des Be-
sitzübergangs bestehenden Rechte 
und Verpflichtungen des Verkäufers 
gegen die Eigentümergemeinschaft 
und gegen den Verwalter ein. Er 
übernimmt unbeschadet der ge-
setzlichen Haftung der Vertragsteile 
gegenüber der Eigentümergemein-
schaft jedoch im Verhältnis zum Ver-
käufer keine Zahlungsverpflichtun-
gen, die sich ihrem Inhalt nach auf 
die Zeit vor dem Lastenübergang be-
ziehen. Der Verkäufer trägt also das 
Hausgeld bis zu diesem Zeitpunkt 
sowie – auch später angeforderte – 
Umlagen für Maßnahmen, soweit sie 
vor diesem Zeitpunkt durchgeführt 
wurden. 

Der Verkäufer tritt seine Ansprüche 
gegen die Gemeinschaftskonten an 
den Käufer ab. Er bevollmächtigt den 
Käufer, ab Besitzübergang alle mit 
dem Eigentum verbundenen Rechte, 
auch Stimmrechte, wahrzunehmen; 
sofern erforderlich, hat er diese nach 
Weisung des Käufers auszuüben.

 
g) Gewährleistung

Rechte des Käufers wegen eines 
Sachmangels des Grund und Bo-
dens, Gebäudes und etwa mitver-
kaufter beweglicher Sachen sind 
ausgeschlossen, allerdings mit Aus-
nahme 

-  der in der Vertragsurkunde enthal-
tenen Beschaffenheitsvereinbarun-
gen und Garantien,

- vorsätzlich zu vertretender oder 
arglistig verschwiegener Mängel.

Der Verkäufer weist darauf hin, dass 
die Wohnungseigentümer festge-

stellt haben, dass Sanierungsbedarf 
bei Fassaden, Fenstern und Dach-
überständen besteht bzw. noch 
besteht. Die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft beschlossen einzelne 
Sanierungsmaßnahmen bzw. deren 
Fortführung, zuletzt in der Versamm-
lung der Wohnungseigentümer vom 
20.06.2009. Der Käufer kauft das 
Grundstück im gegenwärtig ge-
brauchten Zustand.

h) Vollmachten

Im Vertrag sind verschiedene Voll-
machten enthalten. Zunächst wer-
den die Notarangestellten im für 
die Vertragsdurchführung nötigen 
Umfang bevollmächtigt. Der Käufer 
erhält eine Belastungsvollmacht für 
das Vertragsobjekt zur Darlehensbe-
schaffung. 

i) Rücktritt

Ein Rücktritt vom Vertrag ist, nach-
dem die Verkäuferin das unterbrei-
tete Angebot des Käufers angenom-
men hat, nur aus den gesetzlich 
vorgesehenen Gründen möglich. 
Grundsätzlich ist der hierfür gege-
bene Raum äußerst beschränkt und 
ist nur bei gravierenden Gründen 
gegeben. Generell gilt die Rechtsre-
gel, dass einmal geschlossene Verträ-
ge von beiden Parteien eingehalten 
werden müssen. Der Verkäufer ist 
berechtigt, vom Kaufvertrag zurück-
zutreten, wenn der Käufer die anfal-
lende Grunderwerbsteuer nicht ent-
richtet und der Verkäufer deswegen 
vom Finanzamt in Anspruch genom-
men wird.

j)  Voraussetzungen der  
    Eigentumsübertragung

Eigentum erwirbt der Käufer erst mit 
seiner Eintragung im Grundbuch. 
Der Antrag auf Eigentumsumschrei-
bung darf vom Notar erst gestellt 
werden, wenn der Kaufpreis ver-
tragsgerecht gezahlt wurde. 

II.   Verwalterverträge für das 
      Gemeinschaftseigentum,  
      Gemeinschaftsordnungen

Als Verwalter nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz ist von der Woh-
nungseigentümergemeinschaft die 
Deinhart Immobilien GmbH, Zum Ja-
genstein 1, 14478 Potsdam, bestellt 
worden. Die Laufzeit der Verwalter-
tätigkeit richtet sich nach dem Be-
schluss über die Verwalterbestellung. 
Der mit dem Verwalter abgeschlosse-
ne Verwaltervertrag kann vor Ablauf 
dieser Frist nur aus wichtigem Grund 
vorzeitig aufgelöst werden. An die-
sen Vertrag ist der Erwerber mit Ein-

tritt in die Wohnungseigentümerge-
meinschaft, nach dem Übergang von 
Besitz / Nutzen und Lasten, spätes-
tens mit Eintragung als Eigentümer 
im Wohnungsgrundbuch nach den 
Regelungen des WEG (Wohnungsei-
gentumsgesetz), gebunden. Die ein-
zelnen Aufgaben und Befugnisse er-
geben sich aus dem Verwaltervertrag 
sowie dem zugehörigen Leistungs-
katalog. Die Vergütung des Verwal-
ters beträgt derzeit monatlich 19,77 
Euro incl. MwSt. pro Wohneinheit/
Teileigentumseinheit und monatlich 
3,04 Euro incl. MwSt. pro Tiefgara-
genstellplatz. Zusatzleistungen sind 
entsprechend dem Verwaltervertrag 
gesondert zu vergüten. Die gleich-
zeitig mit dem Vertrag erteilte Ver-
waltervollmacht, die Regelungen der 
Gemeinschaftsordnung und die Vor-
schriften des WEG erlauben dem Ver-
walter, die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft umfassend gegenüber 
Dritten zu vertreten.

Nach der Gemeinschaftsordnung 
besteht eine Haftung des Erwerbers 
für Wohngeldrückstände des Verkäu-
fers. Jeder Erwerber übernimmt mit 
der Eigentumsumschreibung sämt-
liche Pflichten des Verkäufers. Nach 
der Gemeinschaftsordnung ist der 
Verwalter berechtigt, die Hausgeld-
vorauszahlungen für einen Zeitraum 
von 12 Monaten fällig zu stellen, 
falls ein Wohnungs- bzw. Teileigen-
tümer mit mehr als drei Monatsra-
ten in Rückstand gerät. Die Woh-
nungs- bzw. Teileigentümer haben 
eine Instandhaltungsrücklage für das 
gemeinschaftliche Eigentum ange-
legt. Über die Höhe der Beiträge zur 
Instandhaltungsrücklage beschließt 
die Eigentümerversammlung. Aktu-
ell beläuft sich die Instandhaltungs-
rücklage auf 0,73 Euro / m² / Monat 
der jeweiligen Wohneinheit/Teilei-
gentumseinheit und monatlich 4,41 
Euro pro Tiefgaragenstellplatz.

III. Sondereigentumsverwaltung

Der Beitritt zu dem unter Ziff. IV. 
näher beschriebenen Mietpool setzt 
obligatorisch die Beauftragung der 
Deinhart Immobilien GmbH mit der 
Verwaltung Sondereigentumseinheit 
voraus. Die Deinhart Immobilien 
GmbH verlangt hierfür eine Vergü-
tung je Wohnungseinheit/Teileigen-
tumseinheit von monatlich 15,00 
Euro incl. MwSt. Für den Fall, dass 
der Käufer die Deinhart Immobilien 
GmbH mit der Sondereigentums-
verwaltung beauftragt, werden zur 
Durchführung der Verwaltung erfor-
derliche Vollmachten des Käufers ver-
langt, mit denen die Hausverwaltung 
zum Beispiel bevollmächtigt wird, 
die Mieten, die Nebenkosten und  
die Mietkaution einzuziehen, Miet-
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verträge abzuschließen oder diese zu 
kündigen, sowie notfalls Mietrück-
stände gerichtlich geltend zu ma-
chen. Der Verwalter darf auch Woh-
nungsmakler mit der Vermittlung 
von Mietinteressenten beauftragen.

IV. Mietpool

Es ist vorgesehen, dass der Erwerber 
dem vom Verkäufer und der Dein-
hart Immobilien GmbH gegründeten 
Mietpool beitritt. Die Gründungs-
gesellschafter haben sich zur Errich-
tung einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (Mietpool) zusammenge-
schlossen und dazu einen Gesell-
schaftsvertrag vereinbart. Der Miet-
pool hat den Zweck, das Einzelrisiko 
eines Eigentümers zur Vermietung 
seiner Einheit für den Fall eines zeit-
weiligen Mietausfalls oder anderer 
definierter Vermietungsrisiken auf 
alle an der Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts beteiligten Eigentümer 
gleichmäßig zu verteilen. Daneben 
soll der Mietpool die Gesellschafter 
bei der Verwaltung ihres Sonder- und 
Miteigentums unterstützen, weshalb 
als Beitrittsvoraussetzung weiterhin 
gefordert ist, den Mietpoolverwalter 
zugleich mit der Sondermietverwal-
tung zu beauftragen. 

 a) Dauer des Mietpools

Der Mietpoolvertrag ist innerhalb der 
im Mietpool-Gesellschaftervertrag 
festgelegten Frist nicht ordentlich 
kündbar. Das Recht zur Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt davon 
unberührt. Der Mietpool wird beim 
Ausscheiden eines Gesellschafters 
mit den übrigen Gesellschaftern fort-
geführt. 

b) Einnahmen und Ausgaben 
     des Pools, Ausschüttungen

Zu den Einnahmen des Pools gehö-
ren die monatlichen Mieten (ein-
schließlich Betriebskostenvorauszah-
lungen und -nachzahlungen), die die 
Gesellschafter von ihren Mietern er-
halten. Ausgaben des Mietpools sind 
die Vergütung des Geschäftsführers 
in Höhe von jährlich 60,00 Euro pro 
Wohnung zuzüglich Mehrwertsteu-
er, Maklergebühren und Werbungs-
kosten für die Neuvermietung und 
die Kosten der Rechtsverfolgung 
(z. B. Mietinkasso, gerichtliche Räu-
mungsverfahren). Ausgaben sind 
auch an die Mieter zu leistenden 
Betriebskostenerstattungen. Die Ei-
gentümer haben ihre Mieteinnah-
men in den Mietpool einzubringen. 
Die Einnahmen abzüglich der Kosten 
werden vom geschäftsführenden Ge-
sellschafter nach dem Verhältnis der 
Gesellschafteranteile ausgeschüttet. 

Der Gesellschafteranteil richtet sich 
nach dem Miteigentumsanteil des 
betreffenden Gesellschafters im Ver-
hältnis zu den gesamten Miteigen-
tumsanteilen aller Gesellschafter. 

c) Voraussetzungen des Beitritts, 
    Verpflichtungen der  
    Gesellschafter

Voraussetzung des Eintritts und des 
Verbleibs im Mietpool ist, dass der 
jeweilige Gesellschafter eine oder 
mehrere der vom Verkäufer ange-
botenen Wohnungen erworben hat 
und dass er die Wohnung nicht zu ei-
genen Wohnzwecken nutzt. Die Ver-
wirklichung des Gesellschaftszwecks 
erfordert, dass der Mietpoolverwal-
ter, die Deinhart Immobilien GmbH, 
mit der ausschließlichen Geschäfts-
führung und Vertretung des Pools 
betraut ist und mittels Sondereigen-
tumsverwaltungsvertrag gegenüber 
den Mietern vollumfänglich die Ver-
mieterrechte ausüben kann. Zu den 
Kosten der Sondereigentumsverwal-
tung und weiteren Einzelheiten in 
diesem Zusammenhang wird auf die 
Ausführungen unter Ziff. III. verwie-
sen. Beim Verkauf seiner Wohnung 
muss der Gesellschafter den Erwer-
ber verpflichten, in seine Rechtsstel-
lung aus dem Mietpoolvertrag ein-
zutreten. Die Poolverpflichtung für 
eine Wohnung eines Gesellschafters 
kann entfallen, wenn die Vermietung 
einer Wohnung aus Gründen, die 
vom Gesellschafter zu vertreten sind, 
nicht möglich ist. Dies gilt insbeson-
dere wenn der Gesellschafter die ihm 
obliegenden Verpflichtungen nicht 
erfüllt. Unter bestimmten Voraus-
setzungen (Rechtsverletzung durch 
Gesellschafter u. ä.) können einzel-
ne Gesellschafter aus dem Mietpool 
ausgeschlossen werden, was einen 
Schadenersatzanspruch der Gesell-
schaft nach sich zieht.

d) Geschäftsführung

Die Mietpool-GbR wird im Rechts-
verkehr durch einen Geschäftsfüh-
rer, die Deinhart Immobilien GmbH, 
vertreten, welche bevollmächtigt ist, 
sämtliche zur Erreichung des Ver-
tragszwecks notwendigen Handlun-
gen vorzunehmen, insbesondere die 
Gesellschafter der Mietpool-GbR im 
Außenverhältnis zu vertreten. Ferner 
ist sie bevollmächtigt die Beitritts-
erklärungen weiterer Erwerber im 
Namen aller Gesellschafter anzuneh-
men. Der Beitritt zum Mietpool wird 
aber regelmäßig zusammen mit dem 
Grundstückskaufvertrag vereinbart. 

V. Mietgarantie und Beitrag zur 
    Vermietung

Der Verkäufer hat mit der Mietpool-
GbR einen Mietgarantievertrag und 
einen Vertrag über einen Beitrag 
zur Vermietung abgeschlossen. Da-
nach verpflichtet sich der Verkäufer, 
eine einmalige Einlage in Höhe von 
145.000,00 Euro zu leisten, die ga-
rantieren soll, dass für jede Wohnung 
von Gesellschaftern der Mietpool-
GbR bei der Ermittlung der Ausschüt-
tungen eine Nettokaltmiete (ohne 
Betriebskostenvorauszahlungen) in 
Höhe von 5,30 Euro je m² / Monat 
für die Dauer der Mietgarantie zur 
Verfügung steht. Liegen die Netto-
mieteeinnahmen einzelner Wohnun-
gen unter 5,30 Euro je m² / Monat, 
wird die Einlage des Verkäufers um 
die Differenz gemindert und damit 
der zur Ausschüttung an die Erwer-
ber zur Verfügung stehende Betrag 
erhöht. Für die Stellplatzmiete gilt 
ähnliches, wobei als Mindestmiete 
pro Stellplatz monatlich 30,00 Euro 
angesetzt wurden. Ähnliches gilt für 
Maklergebühren und Werbekosten, 
die  bei einer Neuvermietung an-
fallen, die laufende Vergütung des 
Mietpool-Geschäftsführers und die 
Rechtsverfolgungskosten (z. B. Mie-
tinkasso, gerichtliches Räumungs-
verfahren). Auch diese Kosten wer-
den durch Verwendung der Einlage 
innerhalb der Mietgarantiefrist ge-
deckt. Sonstige Bewirtschaftungs-
kosten, seien es umlagefähige oder 
nicht umlagefähige Betriebskosten 
oder andere Kosten, gehen nicht zu 
Lasten der als Mietgarantie geleiste-
ten Einlage.

Die Mietgarantieleistung durch Ein-
bringung einer Einlage in Höhe von 
145.000,00 Euro ist zeitlich und in 
der Höhe begrenzt. Die Mietgaran-
tiefrist beträgt 5 Jahre. Lediglich für 
Mindereinnahmen innerhalb der 
Garantiefrist und für Kosten, die zu 
Lasten der Einlage gehen, die wäh-
rend der Garantiezeit entstehen 
und fällig werden, kann die Einlage 
(Mietgarantie) verwendet werden 
und dies auch nur solange, wie die 
Einlage von 145.000,00 Euro nicht 
aufgebraucht ist. Ein negatives Kapi-
talkonto ist vom Verkäufer nicht aus-
zugleichen. Über die einmalige Zah-
lung von 145.000,00 Euro hinaus ist 
keine Zuzahlung zu leisten. Ist die 
Einlage nach Ablauf der Mietgaran-
tiezeit noch ganz oder teilweise vor-
handen, ist sie an den Mietgaranten 
zurückzuzahlen. Mietüberschüsse, 
das heißt Nettomieteinnahmen über 
5,30 Euro / m² / Monat gehen zu 
Gunsten der Einlage des Verkäufers 
und erhöhen die Einlage. Ähnliches 
gilt für die Stellplatzmiete. Sollte die 
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Einlage nach Ablauf der Mietgaran-
tiefrist mehr als 145.000,00 Euro be-
tragen, ist auch der über 145.000,00 
Euro hinaus gehende Teil der Einlage 
an den Verkäufer zurückzuzahlen.
 
Der Mietgarantievertrag kann vor 
Ablauf der Mietgarantiezeit en-
den, wenn der Gesellschafterver-
trag der Mietpool-GbR aufgehoben 
oder wesentlich geändert wird. Die 
Mietpool-GbR und der Erwerber als 
Gesellschafter (im Hinblick auf seine 
Wohnung) haben dafür zu sorgen, 
dass sich die Wohnungen in einem 
zur Vermietung geeigneten Zustand 
befinden. Andernfalls kann die Ga-
rantieverpflichtung entfallen. Das 

gleiche kann im Hinblick auf einzelne 
Wohnungen geschehen, wenn de-
ren Erwerber in ihrer Eigenschaft als 
Gesellschafter der Mietpool-GbR von 
der Poolverpflichtung ausgeschlos-
sen sind. Auf die obigen Ausführun-
gen unter IV. wird verwiesen.

Neben der in Form einer Einlage 
geleisteten Mietgarantie, leistet der 
Verkäufer dem Mietpool für jede 
Wohnung und damit mittelbar für 
jeden Gesellschafter einen einma-
ligen Zuschuss von 3.000,00 Euro. 
Dieser Zuschuss dient dazu, den Er-
werber von den üblichen Kosten der 
Renovierung und Modernisierung 
der Wohnung bei einer Neuver-

mietung zu entlasten. Während der 
Garantiezeit wird dieser Betrag vom 
Mietpoolgeschäftsführer zur Durch-
führung erforderlicher Arbeiten im 
Fall der Neuvermietung verwen-
det. Reicht der Betrag in Höhe von 
3.000,00 Euro nicht aus, zum Beispiel 
weil mehrfach Renovierungsbedarf 
besteht, gehen die darüber hinaus-
gehenden Kosten zu Lasten des Er-
werbers. Andererseits ist dem Erwer-
ber der Betrag in Höhe von 3.000,00 
Euro ganz oder teilweise nach Ablauf 
der Garantiefrist auszuzahlen, falls er 
ganz oder zum Teil nicht für Arbeiten 
im Zusammenhang von Neuvermie-
tungen verbraucht wurde.
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Steuerlichen 
Auswirkungen

Nachfolgend werden die grundle-
genden steuerlichen Auswirkungen 
im Zusammenhang mit Immobili-
enerwerben nach der derzeit aktu-
ellen Gesetzeslage dargestellt. Die 
angebotenen Wohnungen befinden 
sich in Gebäuden, die ca. 1995 neu 
errichtet wurden.

A.	 Immobilienerwerb zur 
	 Fremdvermietung

1.	 Voraussetzungen für die 
	 steuerliche Berücksichtigung

Der Erwerb und die Nutzung einer 
Immobilie zur Fremdvermietung 
kann einkommenssteuerlich nur 
dann berücksichtigt werden, wenn 
es sich um keine Liebhaberei han-
delt, sondern die Absicht besteht, 
auf Dauer gesehen nachhaltig Über-
schüsse zu erzielen. 

Von dieser Absicht wird nach stän-
diger Rechtsprechung bei einer 
auf Dauer angelegten Vermietung 
ausgegangen (Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen vom 
08.10.2004). Sollte die Finanzver-
waltung daran Zweifel haben, trägt 
der Steuerpflichtige die objektive 
Beweislast. Hierfür kann eine Prog-
nose erstellt werden, in der sich in 
dem ganzen Betrachtungszeitraum 
ein Totalüberschuss aus den voraus-
sichtlichen Einnahmen abzüglich der 
kalkulierten Werbungskosten ergibt. 
Der Prognosezeitraum richtet sich 
nach der voraussichtlichen Dauer 
der Nutzung durch den Nutzen-
den und ggf. seiner unentgeltlichen 
Rechtsnachfolger. Sofern nicht von 
einer zeitlich befristeten Vermie-
tung auszugehen ist, wird für die 
Prognose ein Zeitraum von 30 Jah-
ren angesetzt (BMF-Schreiben vom 
08.10.2004 unter Verweis auf BFH-
Rechtsprechung).

Darüber hinaus wird nach neuerer 
Rechtsprechung die Einkünfteerzie-
lungsabsicht in Abhängigkeit von 
der Höhe der Mietzinsen beurteilt 
(Urteil des Bundesfinanzhofs vom 
5.11.2002 und BMF-Schreiben 
vom 08.10.2004). Beträgt dem-
nach bei einer langfristigen Ver-
mietung der Mietzins mindestens 
75  % der ortsüblichen Marktmie-
te, ist grundsätzlich vom Vorliegen 
einer Einkünfteerzielungsabsicht 
auszugehen. Liegt der vereinbarte 
Mietzins zwischen 56 % und 75 
% der ortsüblichen Mieten, ist die 
Einkünfteerzielungsabsicht anhand 
einer Überschussprognose zu über-
prüfen. Bei einer positiven Progno-
se ist das Vorliegen einer solchen 
Absicht zu bejahen. Andernfalls 

ist die Vermietungstätigkeit in ei-
nen entgeltlichen und einen un-
entgeltlichen Teil aufzuteilen. Der 
unentgeltliche Teil ist steuerlich 
nicht relevant. Die entsprechenden 
anteiligen Werbungskosten können 
insoweit nicht abgezogen werden. 
Gleiches gilt, wenn der Mietzins un-
abhängig von der Überschussprog-
nose weniger als 56 % der ortsüb-
lichen Mieten beträgt (§ 21 Abs. 2 
Einkommensteuergesetz).

Am 22.12.2005 wurde vom Bundes-
tag mit Zustimmung des Bundes-
rates das Gesetz zur Beschränkung 
des Verlustabzugs im Zusammen-
hang mit Steuerstundungsmodellen 
beschlossen. Damit wurde unter 
anderem ein § 15 b ins Einkommen-
steuergesetz eingeführt. Dieser neue 
Paragraph gilt für Verluste aus Steuer-
stundungsmodellen, denen ein Steu-
erpflichtiger nach dem 10.11.2005 
beitritt oder für die nach dem 
10.11.2005 mit dem Außenvertrieb 
begonnen wurde. Bestandteil dieser 
Gesetzesänderung ist eine Regelung, 
nach der Verluste aus sog. Steuer-
stundungsmodellen weder mit ande-
ren positiven Einkünften verrechnet 
noch nach § 10 d EStG abgezogen 
werden dürfen. Diese Verluste min-
dern jedoch die Einkünfte, die der 
Steuerpflichtige in den folgenden 
Jahren aus derselben Einkunftsquelle 
erzielt. Ein Steuerstundungsmodell 
liegt nach dieser Vorschrift vor, wenn 
aufgrund einer modellhaften Gestal-
tung steuerliche Vorteile in Form von 
negativen Einkünften erzielt werden 
sollen. Diese Regelung soll jedoch 
nur Anwendung finden, wenn inner-
halb der Verlustphase das Verhältnis 
der Summe der prognostizierten 
Verluste zur Höhe des gezeichneten 
und nach dem Konzept auch aufzu-
bringenden Kapitals oder bei Einzel-
investitionen des eingesetzten Eigen-
kapitals 10 vom Hundert übersteigt. 
Betroffen von dieser neuen Regelung 
sind insbesondere Medienfonds, 
Schiffsbeteiligungen, geschlossene 
Immobilienfonds und ähnliche Kon-
struktionen.

Nach den BMF-Schreiben vom 
17.07.2007 und 29.01.2008 liegt 
beim Erwerb einer noch zu sanie-
renden Wohnung vom Verkäufer 
grundsätzlich keine modellhafte Ge-
staltung und damit kein schädliches 
Steuerstundungsmodell vor, es sei 
denn es werden schädliche Neben- 
und Zusatzleistungen gegen ein be-
sonderes Entgelt gewährt. 

Schädliche Neben- und Zusatzleis-
tungen werden bspw. in der Ge-
währung einer Mietgarantie oder 
Bürgschaft für die Endfinanzierung 

gesehen. Umstritten ist dabei, ob 
es zusätzlich darauf ankommt, dass 
dafür ein gesondertes Entgelt geleis-
tet wird. Hierfür kommen als Anbie-
ter nicht nur der Verkäufer selbst in 
Frage, sondern auch dem Verkäufer 
nahe stehende Personen, Gesell-
schaften, an denen der Verkäufer 
oder ihm nahe stehende Personen 
beteiligt sind oder Dritte, die der Ver-
käufer vermittelt. 
Als unschädlich gelten hingegen 
Leistungen, die der Bewirtschaftung 
und Verwaltung eines Objekts die-
nen (z.B. Hausverwaltung, WEG-Ver-
waltung, Abschluss eines Mietpools), 
sofern es sich nicht um Vorauszah-
lungen für mehr als 12 Monate han-
delt.

Die Vermarktung mittels eines Ver-
käuferprospekts führt nach dem 
BMF-Schreiben vom 29.01.2008 
nicht zwingend zur Annahme einer 
Modellhaftigkeit der Anlage. Viel-
mehr kommt es auf den konkreten 
Inhalt des Prospekts an und auch 
darauf, ob schädliche Nebenleis-
tungen vereinbart werden. Die Ent-
scheidung, ob eine Modellhaftigkeit 
aufgrund des erstellten Prospekts 
anzunehmen ist, kann daher nur im 
jeweiligen Einzelfall durch die örtlich 
zuständige Finanzbehörde getroffen 
werden.

Da zum § 15 b EStG bisher weder 
Rechtsprechung noch längerfristi-
ge Anwendungspraxis der Finanz-
verwaltung bekannt sind, besteht 
insofern noch keine abschließende 
Rechtssicherheit.

2.	 Abgrenzung zwischen 
	 Vermögensverwaltung 
	 und Gewerbebetrieb

Ist die Fremdvermietung nach den 
Ausführungen unter A.1. steuerrele-
vant, ist ferner zu prüfen, ob es sich 
um Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung (§ 21 Einkommensteu-
ergesetz) oder um Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb (§ 15 Einkommensteu-
ergesetz) handelt.

Eine private Vermögensverwaltung 
liegt dann vor, wenn der Investor 
eine Immobilie dauerhaft an Fremde 
zur Nutzung vermietet und damit 
die Fruchtziehung aus der Nutzung 
des eigenen Vermögens im Vorder-
grund steht (Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung). Die Grenze 
der privaten Vermögensverwaltung 
wird in der Regel gewahrt, wenn 
hinsichtlich der Fremdvermietung 
neben der Nutzungsüberlassung 
keine gewerblichen Dienstleistungen 
erbracht werden.
Die Grenze zur privaten Vermögens-
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verwaltung wird jedoch überschrit-
ten, wenn nach dem Gesamtbild der 
Betätigung und unter Berücksich-
tigung der Verkehrsauffassung die 
Ausnutzung von Vermögenswerten 
durch Umschichtung (An- und Ver-
kauf von Immobilien) entscheidend 
in den Vordergrund tritt. Zur Konkre-
tisierung dieser Unterscheidung hat 
die Finanzverwaltung die sogenann-
te Drei-Objekt-Grenze eingeführt.
Werden innerhalb eines engen zeitli-
chen Zusammenhangs – in der Regel 
von 5 Jahren zwischen Anschaffung 
bzw. Errichtung/Sanierung und Ver-
kauf mehr als 3 Objekte veräußert, 
geht die Finanzverwaltung davon 
aus, dass die Grenze der privaten 
Vermögensverwaltung überschritten 
wird, da nicht mehr die Substanz-
nutzung selbst, sondern die Ausnut-
zung der Wertsteigerung in den Vor-
dergrund getreten ist. Dadurch wird 
ein gewerblicher Grundstückshandel 
begründet. Gewinne und Veräuße-
rungsgewinne werden in Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb umqualifiziert. 
In Sonderfällen kann sich die Frist 
von 5 Jahren auf 10 Jahre verlängern. 
Durch neuere Urteile des Bundesfi-
nanzhofs wurde die Rechtsprechung 
zur Drei-Objekt-Grenze relativiert, 
so dass bezüglich des gewerblichen 
Grundstückshandels zur Zeit keine 
eindeutige Rechtsicherheit besteht.

Sofern es sich um Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb handelt, unterliegen 
diese neben der Einkommen- auch 
der Gewerbesteuer und zwar unab-
hängig von der Behaltensdauer.

Handelt es sich um Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung unterliegt 
ein etwaiger Veräußerungsgewinn als 
sog. privates Veräußerungsgeschäft 
nach der derzeitigen Rechtslage nur 
dann der Einkommensteuer, wenn 
zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung der Immobilien nicht mehr als 
10 Jahre liegen. Als Veräußerungsge-
winn wird grundsätzlich der Über-
schuss des Verkaufserlöses über den 
um die vorgenommenen Abschrei-
bungen (einschließlich erhöhter Ab-
schreibungen wie Denkmal-AfA und 
Sonderabschreibungen) reduzierten 
Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten und den Veräußerungskosten 
angesetzt. Ausgenommen sind Im-
mobilien, die im Zeitraum zwischen 
Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung ausschließlich zu eige-
nen Wohnzwecken oder im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden vo-
rangegangenen Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurden.

3.	 Überschussermittlung 

Sollte der Vermieter seine Tätigkeit 
im Rahmen der Vermögensverwal-

tung ausüben, erzielt er Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung im 
Sinne des § 21 Einkommensteuerge-
setz. 

Die Ermittlung der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung er-
folgt durch die Gegenüberstellung 
der (Miet-)Einnahmen und der im 
Zusammenhang mit der Vermie-
tung angefallenen Werbungskosten 
(Überschussermittlung). Steuerli-
che Vorteile können dann eintreten, 
wenn sich ein Überhang von Wer-
bungskosten ergibt und dieser mit 
anderen positiven Einkünften des 
Investors mit steuerlicher Wirkung 
verrechnet werden kann.

4. 	 Verlustverrechnung

Die Verlustverrechnung ist in dem 
Veranlagungsjahr, in dem der Ver-
lust entstanden ist, mit den po-
sitiven Einkünften aus allen Ein-
kunftsarten und bis zu deren Höhe 
betragsmäßig unbegrenzt möglich.

Übersteigende Verluste, die im 
Veranlagungszeitraum ihrer Ent-
stehung nicht mit anderen positi-
ven Enkünften verrechnet werden 
konnten, können bis zu einem Be-
trag von 511.500 in das Vorjahr zu-
rückgetragen werden, oder sie wer-
den in die Folgejahre unbegrenzt 
vorgetragen. Bei Ehegatten, welche 
zusammenveranlagt werden, er-
höht sich der Verlustrücktrag in das 
Vorjahr auf bis zu Euro 1.023.000. 
Der verbleibende Verlustvortrag ist 
in den folgenden Veranlagungs-
jahren bis zu Euro 1 Mio. des Ge-
samtbetrages der Einkünfte und 
der darüber hinausgehende Anteil 
bis zu 60% des Gesamtbetrages 
der Einkünfte abzugsfähig (§ 10d 
Einkommensteuergesetz). Nicht 
verrechnete Verluste werden vorge-
tragen. Bei zusammenveranlagten 
Ehegatten erhöht sich der Betrag 
auf Euro 2 Mio.

5. 	 Werbungskosten bei  
	 Vermietung und Verpachtung

5.1 	Allgemeines

Gemäß § 9 Abs. 1 Einkommensteuer-
gesetz sind Werbungskosten alle Auf-
wendungen zum Erwerb, zur Siche-
rung und Erhaltung von Einnahmen. 

Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten können im Rahmen der Über-
schussermittlung nur anteilig in 
Form von Abschreibungen berück-
sichtigt werden. Andere Aufwendun-
gen (Fremdkapitalzinsen, sonstige 

Finanzierungskosten, Betriebskosten, 
Verwaltungskosten, Grundsteuer 
etc.) sind als sofort abziehbare Wer-
bungskosten im Veranlagungsjahr 
der Zahlung berücksichtigungsfähig. 
Aufwendungen für Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen, 
die innerhalb von drei Jahren nach 
Anschaffung des Gebäudes durchge-
führt werden und 15 % der Anschaf-
fungskosten übersteigen, zählen zu 
den Herstellungskosten (anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten). An-
sonsten zählen sie i. d. R. zu den so-
fort abzugsfähigen Werbungskosten 
– es sei denn es wird dadurch eine 
wesentliche Substanzvermehrung 
vorgenommen oder es wird etwas 
völlig Neues, Artverschiedenes ein-
gebaut. 

5.2 	Disagio und Damnum

Disagio ist die Differenz zwischen 
dem Ausgabebetrag und dem 
Nennbetrag eines Darlehens.
Bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung darf ein (marktüb-
liches) Disagio – unter weiteren 
Voraussetzungen – im Zeitpunkt 
der Zahlung als Werbungskosten 
abgezogen werden. Dieser Ansatz 
führt regelmäßig zu anfänglichen 
steuerlichen Verlusten, da hier Zin-
saufwendungen zeitlich vorverla-
gert werden. Dies gilt nur, solange 
das vereinbarte Disagio marktüb-
lichen Vereinbarungen entspricht. 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) 
legt mit Schreiben vom 20.10.2003 
fest, dass von einer Marktüblichkeit 
des Disagios auszugehen ist, wenn 
für ein Darlehen mit einem Zinsfest-
schreibungszeitraum von mindes-
tens fünf Jahren ein Disagio in Höhe 
von bis zu 5 % vereinbart worden 
ist. Diese Regelung ist erstmals für 
Darlehensverträge anzuwenden, die 
nach dem 31.12.2003 abgeschlos-
sen wurden. 

Die beschriebenen Regelungen gel-
ten entsprechend auch für ein Dam-
num. 

5.3 	Normale Abschreibungen

Die lineare jährliche Gebäudeab-
schreibung beträgt grundsätzlich 
2 % der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, soweit sie auf das Ge-
bäude entfallen. Wurde das Gebäude 
vor dem 01.01.1925 fertig gestellt, 
erhöht sich der jährliche Abschrei-
bungssatz auf 2,5 %.

Die Anschaffungskosten für eine Ein-
bauküche können linear (gleichmä-
ßig) über ihre voraussichtliche Nut-
zungsdauer abgeschrieben werden.
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6. 	 Einkommensteuervoraus- 
	 zahlung bzw. Eintragung 
	 eines Lohnsteuefreibetrages

Die voraussichtlich ausgleichsfähigen 
Verluste können bereits im Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungsverfahren 
(§ 37 Einkommensteuergesetz) oder 
in Form eines Freibetrages auf der 
Lohnsteuerkarte (§ 39a Abs. 1 Nr. 
5b Einkommensteuergesetz) berück-
sichtigt werden. Dies gilt erst für Ver-
anlagungszeiträume, die nach der 
Fertigstellung oder der Anschaffung 
der Immobilie beginnen. Wird ein 
Gebäude vor dem Kalenderjahr sei-
ner Fertigstellung angeschafft, tritt 
an die Stelle der Anschaffung die Fer-
tigstellung (§ 37 Abs. 3 Satz 8 und 9 
Einkommensteuergesetz).

Für das Lohnsteuerermäßigungsver-
fahren ist ein amtlich vorgeschriebe-
ner Vordruck zu verwenden. Der An-
trag muss spätestens bis zum 30.11. 
des Kalenderjahres gestellt werden, 
für das die Lohnsteuerkarte gilt (§ 
39a Abs. 2 Satz 3 Einkommensteu-
ergesetz).
Zur Geltendmachung der steuerli-
chen Vorteile konnte im Hinblick auf 
die lange Bearbeitungsdauer bisher 
eine vorläufige Bescheinigung der zu-
ständigen Behörde nebst Eingangs-
bestätigung über den Antrag auf 
Ausstellung der endgültigen Beschei-
nigung vorgelegt werden, um eine 
Eintragung der steuerlichen Auswir-
kungen auf der Lohnsteuerkarte ab 
dem Jahr nach der Bezugsfertigkeit 
zu erhalten. Aufgrund aktueller Dis-

kussionen in der Finanzverwaltung 
zur vorläufigen Gewährung der Steu-
erbegünstigung ist nicht auszuschlie-
ßen, dass in einigen Bundesländern 
eine solche vorläufige Bescheinigung 
nicht mehr ausgestellt oder vom Fi-
nanzamt nicht anerkannt wird. Dies 
hätte zur Konsequenz, dass eine Ge-
währung der Steuerbegünstigung 
nur noch bei Vorlage der endgülti-
gen Bescheinigung der zuständigen 
Bescheinigungsbehörde durch den 
Steuerpflichtigen beim Finanzamt 
möglich ist, mithin der Steuerbe-
günstigungseffekt erst später, wenn-
gleich dann rückwirkend geltend ge-
macht werden kann. 

B. 	 Immobilienerwerb  
	 zur Eigennutzung

1. 	 Sonderausgaben

Sonderausgaben wirken sich nur aus, 
soweit das steuerpflichtige Einkom-
men nach deren Abzug oberhalb des 
Grundfreibetrags liegt. Ein Vor- und 
Rücktrag von Verlusten aus Sonder-
ausgaben ist nicht möglich. 

2. 	 Einkommensteuervoraus- 
	 zahlung bzw. Eintragung  
	 eines Lohnsteuerfreibetrages

Hier gelten die Ausführungen unter 
A.6. entsprechend.

C. 	 Sonstige steuerliche  
	 Auswirkungen

Nach Abschluss des notariellen Kauf-

vertrages fällt zu der in Potsdam 
belegenen Immobilie Grunderwerb-
steuer in Höhe von 3,5 % des Kauf-
preises an. Die Grunderwerbsteuer 
entsteht auch bei der Veräußerung 
des Objekts. In der Regel hat auf-
grund der üblichen vertraglichen 
Vereinbarungen der Erwerber diese 
Grunderwerbsteuer zu zahlen, wo-
bei der Verkäufer gegenüber dem 
Finanzamt neben dem Käufer ge-
samtschuldnerisch haftet. Darüber 
hinaus fällt laufend Grundsteuer an. 
Wird das Objekt vermietet, kann die-
se jedoch im Rahmen der Nebenkos-
tenabrechnung auf den Mieter um-
gelegt werden. 

D. 	 Berücksichtigung 
	 individueller steuerlicher 
	 Rahmenbedingungen  
	 eines Investors

Die steuerlichen Konsequenzen aus 
der Entscheidung zum Kauf einer 
Immobilie und ggf. auch später an-
stehende Entscheidungen, wie die 
Anpassung der vertraglichen Rah-
menbedingungen an veränderte 
Marktstrukturen oder die Veräuße-
rung bzw. Nutzungsänderungen 
der Immobilie und die sich daraus 
ergebenden steuerlichen Folgen 
lassen sich verbindlich nur unter 
Berücksichtigung der individuellen 
Rahmenbedingungen des jeweiligen 
Investors ableiten. Die Prospekthe-
rausgeberin empfiehlt daher jedem 
Erwerber vor dem Abschluss eines 
Kaufvertrages einen Steuerberater  
seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.
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DIE REFERENZEN

Leipzig – Gottschedstrasse
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Leipzig
Nordstraße 55



Leipzig-Markkleeberg
Mehringstraße
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Die Referenzen

Leipzig 
Stauffenbergstraße 9
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Die Referenzen

Leipzig
Auewaldschlösschen
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Leipzig-Markranstädt
Oststraße



Leipzig 
Französische Gärten
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Ihre Vertragspartner

WEG-Verwalter
SE-Verwalter

Deutsche Gesellschaft 
für Grundbesitz AG
Karl-Tauchnitz-Straße 2
04107 Leipzig
HRB 21 209, AG Leipzig

Deinhart Immobilien GmbH
Zum Jagenstein 1
014478 Potsdam
HRB 17202

Verkäufer,
Initiator und
Prospektherausgeber

Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau AG 
gegr. 1908
Niederlassung Leipzig
Karl-Tauchnitz-Straße 2
04107 Leipzig
HRB 25461, AG Dresden

Deutsche Gesellschaft für Grundbesitz 
DGG AG 

Vertriebs-
koordinator
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Haftungs- und
Angabenvorbehalte

Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Aus-
künfte zu der angebotenen Immobilie erteilt. 
Seitens der Initiatorin, Prospektherausgeberin 
und Verkäuferin wird keine Rechts-, Steuer-, 
Finanzierungs-, Kapitalanlage- oder Wirtschafts-
beratung erbracht. Eine Haftung für den Eintritt 
von Kosten-, Ertrags- und Steuerprognosen 
sowie für die zukünftige Entwicklung der Fi-
nanzierungs- und Bewirtschaftungskosten, ins-
besondere auch für ggf. erstellte Berechnungs-
beispiele etc. kann  (u. a.  aufgrund der Vielzahl 
unbekannter bzw. veränderlicher Parameter) 
nicht übernommen werden. 

Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis 
zum Prospekterstellungszeitpunkt bekannten 
oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend. 
Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen 
unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell 
möglichen Veränderung. Die derzeitige Bau-, 
Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis 
sowie Rechtsprechung kann sich verändern. 
Eventuell im Prospekt enthaltene Illustrationen 
und Fotos sind zum Teil nur als Vorschläge, 
Entwürfe und Muster zu verstehen und nicht 
als wesentliche Elemente im Sinne der Baube-
schreibung. Die tatsächliche Gestaltung und 
Bauausführung kann hiervon abweichen. Die 
Realisierung von Planungen steht unter dem 
Vorbehalt der Genehmigungsfähigkeit seitens 
der entsprechenden Behörden. Gültigkeit ha-
ben ausschließlich die notariell beurkundeten 
Verträge. Die Namensnennung der gesetz-
lichen Vertreter der Gesellschaften erfolgt aus-
schließlich zur Information der Vertretungsver-
hältnisse. Eine persönliche Vertrauenswerbung 
mit den genannten Personen wird damit nicht 
bezweckt. Gleiches gilt für die beauftragten 
Vertragspartner. Verbindliche bzw. vom Pro-
spekt abweichende Angaben darf und kann 
nur die Prospektherausgeberin machen. Dritte 
Personen, insbesondere mit dem Vertrieb und 
der Vermittlung befasste Personen sind hierzu 
nicht legitimiert. Kaufinteressenten wird als An-
lage eine Vertragsmappe mit z. T. unverbind-
lichen Vertragsmustern (Entwürfen) ausgehän-
digt. Der Prospekt ist nur im Zusammenhang 
mit dieser Anlage vollständig. Da auch die 
abzuschließenden Verträge Veränderungen in 
sachlicher und rechtlicher Hinsicht unterliegen 
können, besitzen nur die letztendlich wechsel-
seitig abgeschlossenen Verträge Gültigkeit. Die 
im Exposè enthaltenen Angaben und Angebote 
sind demnach unverbindlich. 

Sämtliche Texte im Prospekt sind urheber-
rechtlich geschützt. Der Prospektaufbau und 

Inhalt orientiert sich am IDW-S 4 Standard der 
Wirtschaftsprüfer (Stand 18.05.2006), ohne 
dass hieraus Ansprüche gegenüber der Pro-
spektherausgeberin hergeleitet werden kön-
nen. Aufgrund des unten angegebenen frühen 
Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus 
resultierenden Umstandes, dass zu diesem Zeit-
punkt noch nicht sämtliche im Prospekt wie-
dergegebenen Daten, Fakten und Zahlen des 
Projektes feststanden und der Erwerber bei Inte-
resse hierzu von den Projektbeteiligten jederzeit 
über den jüngsten Stand der Dinge informiert 
werden kann, akzeptiert er, dass Ansprüche aus 
diesem Prospekt – soweit überhaupt gegeben – 
binnen sechs Monaten ab Kenntnis, spätestens 
jedoch zwei Jahre ab dem angegebenen He-
rausgabedatum verjähren, es sei denn, die Pro-
spektherausgeberin hat im Prospekt vorsätzlich 
oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht. 
Die Prospektherausgeberin versichert dazu, 
dass sie nach bestem Wissen und Gewissen über 
alle für die Anlageentscheidung wesentlichen 
Umstände im Prospekt vollständig und richtig 
aufgeklärt hat. Trotz gewissenhaftester Prüfung 
und sorgfältigster Erarbeitung können Irrtümer 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Der Prospekt wurde im Juli 2010 erstellt / he-
rausgegeben.

Überreicht durch:



Deutsche Gesellschaft für Grundbesitz 
DGG AG 

DGG Deutsche Gesellschaft für Grundbesitz AG
Karl-Tauchnitz-Straße 2 · 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 22 525 10 · www.dgg-ag.de

Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau AG gegr. 1908
Niederlassung Leipzig
Karl-Tauchnitz-Straße 2 · 04107 Leipzig
Telefon: 0341 / 22 525 10 · www.ggh-ag.de
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